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Erwägungen
E. 1
Die Vorinstanz ist auf die kantonale Beschwerde des Beschwerdeführers nicht eingetreten mit der Begründung, diese erfülle die minimalsten Anforderungen nicht. Anfechtungsgegenstand im bundesgerichtlichen Verfahren kann deshalb grundsätzlich nur die Frage bilden, ob sie zu Recht einen Nichteintretensentscheid gefällt hat ( BGE 135 II 38 E. 1.2; 139 II 233 E. 3.2). Diesbezüglich hat die Beschwerde eine Begründung zu enthalten, in welcher in gedrängter Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), was eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dessen Erwägungen erfordert ( BGE 140 III 115 E. 2; 142 III 364 E. 2.4).
E. 2
Die Eingaben sind weitschweifig und inhaltlich nur schwer lesbar; sie sind teils polemisch, insbesondere im Zusammenhang mit den zahlreichen strafrechtlichen Vorwürfen gegenüber den beteiligten Gerichten bzw. mitwirkenden Richtern, und betreffen ansonsten primär die angebliche Erbunwürdigkeit und das erstinstanzliche Verfahren. Eine nachvollziehbare und auf die Erwägungen des angefochtenen obergerichtlichen Entscheides bezugnehmende Darlegung, inwiefern das Obergericht mit seinem Nichteintretensentscheid Recht verletzt haben soll, lässt sich nicht ausmachen.
Gleiches gilt für den Ausstand und die Amtsunfähigkeit, welche in Bezug auf die am angefochtenen Entscheid mitwirkenden Oberrichter behauptet wird. Inwiefern diese in irgendeiner Weise befangen sein könnten, erschliesst sich nicht.
E. 3
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich nicht hinreichend begründet, weshalb auf sie nicht eingetreten werden kann und der Präsident im vereinfachten Verfahren entscheidet ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).
E. 4
Mit dem sofortigen Urteil in der Sache sind die Gesuche der Gegenpartei gegenstandslos.
E. 5
Wie die vorstehenden Erwägungen ausserdem zeigen, konnte der Beschwerde von Anfang an kein Erfolg beschieden sein, weshalb es an den materiellen Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege fehlt ( Art. 64 Abs. 1 BGG ) und das entsprechende Gesuch abzuweisen ist.
E. 6
Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Hingegen ist er dem Beschwerdegegner für dessen Gesuche nicht entschädigungspflichtig, weil die Beschwerdeeingaben der Gegenseite bewusst nicht zur Vernehmlassung zugestellt wurden und der Beschwerdegegner die Kosten seiner unaufgeforderten Reaktion selbst zu tragen hat (Art. 66 Abs. 3 i.V.m. Art. 68 Abs. 4 BGG ).
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